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0BVorlage
Federführende Dienststelle:
FB 20 - Fachbereich Finanzsteuerung
Beteiligte Dienststelle/n:
FB 45 - Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
E 26 - Gebäudemanagement

Vorlage-Nr:

Status:

Datum:
Verfasser/in:

FB 20/0057/WP18

öffentlich

20.08.2021
FB 20/100

Genehmigung einer weiteren Dringlichkeitsentscheidung für den 
Rat der Stadt Aachen gem. § 60 GO NRW - Beschaffen von mobilen 
Luftfiltergeräten für sämtliche städt. Grundschulen
 Ziele:  Klimarelevanz

 keine

Beratungsfolge:

Datum Gremium Zuständigkeit
26.08.2021 Ausschuss für Schule und Weiterbildung Anhörung/Empfehlung
01.09.2021 Rat der Stadt Aachen Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung nimmt die Dringlichkeitsentscheidung zur Beschaffung 

von mobilen Luftfiltergeräten für sämtliche städt. Grundschulen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat 

der Stadt Aachen, diese zu genehmigen.

 

Der Rat der Stadt Aachen genehmigt die Dringlichkeitsentscheidung zur Beschaffung von mobilen 

Luftfiltergeräten für sämtliche städt. Grundschulen.
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Finanzielle Auswirkungen

JA NEIN

x

5-030101-900-00100-992-3, 78310000

Investive 
Auswirkungen

Fort. 

Ansatz

2021

Neuer Fort. 

Ansatz 2021

Ansatz 

2022 ff.

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

2022 ff.

Gesamt-

bedarf (alt)

Gesamt-

bedarf 

(neu)

Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen 980.000 €* 1.109.099,52 € 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 0 0 0 0

+ Verbesserung /

- Verschlechterung
129.099,52 € 0

Deckung ist gegeben Deckung ist gegeben/ 

keine ausreichende 

Deckung vorhanden

konsumtive 
Auswirkungen

Ansatz

2021

Fortgeschrieben

er Ansatz 2021

Ansatz 

2022 ff.

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

2022 ff.

Folge-

kosten (alt)

Folge-

kosten 

(neu)

Ertrag 0 0 0 0 0 0

Personal-/

Sachaufwand
0 0 0 0 0 0

Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 0 0 0 0

+ Verbesserung /
- Verschlechterung

0 0

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Deckung ist gegeben/ 

keine ausreichende 

Deckung vorhanden

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):
* bei den 980.000 € handelt es sich um den fortgeschriebenen Ansatz, der sich aus der 

Mittelbereitstellung gemäß Dringlichkeitsentscheidung vom 04.08.2021 ergibt.

Die Deckung erfolgt ebenfalls aus dem PSP-Element 5-010604-900-01100-300-1 „Sanierung Neues 

Kurhaus“ in Verbindung mit der Kostenart 78480000.
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Klimarelevanz
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die 
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig

x

Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:

gering mittel groß nicht ermittelbar

x

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig

x

Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)

mittel  80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)

groß  mehr als 770 t / Jahr  (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)

mittel  80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)

groß  mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:

 vollständig

 überwiegend (50% - 99%)

 teilweise (1% - 49 %)
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nicht

nicht bekannt
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Erläuterungen:
Dringlichkeitsentscheidung gemäß § 60 Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO 

NRW)

 

Veranlassung

Es wird auf die Erläuterungen in der beigefügten Dringlichkeitsentscheidung verwiesen. Die von den 

Fraktionen unterschriebene Dringlichkeitsentscheidung ist in Kopie beigefügt.

Anlage:
Dringlichkeitsentscheidung mobile Luftfiltergeräte vom 19.08.2021
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Dringlichkeitsentscheidung für den Rat der Stadt Aachen gemäß § 60 Absatz 1 GO NRW 
Beschaffen von mobilen Luftfiltergeräten für sämtliche städt. Grundschulen

1. Erläuterungen:
Mit Dringlichkeitsentscheidung vom 04.08.2021, im Rat am 01.09.2021 zur Bestätigung vorgesehen, wurde 
unter anderem die Beschaffung von 280 mobilen Luftfiltergeräten für sämtliche städt. Grundschulen 
beschlossen. Hierzu wurden Mittel in Höhe von 980.000 € überplanmäßig bereitgestellt. Das tatsächliche 
Auschreibungsergebnis liegt nun jedoch bei 1.109.099,52 € und zwingt zu einer Erhöhung der ursprünglichen 
Mittelbereitstellung, um alle benötigten Geräte schnellstmöglich zu beschaffen und eine Teilanschaffung zu 
umgehen. Die Dringlichkeit wurde bereits in der ursprünglichen Dringlichkeitsentscheidung vom 04.08.2021 
begründet.

2. Finanzielle Auswirkungen
Für die Beschaffung der mobilen Luftfilter fallen folgende Kosten (Investive Auszahlung) an:
1.109.099,52 € (davon 100%ige Förderung des Bundes für 22 Anlagen: 77.000 €).

Es wurden mit Dringlichkeitsentscheidung vom 04.08.2021 bereits Mittel in Höhe von 980.000 € bereitgestellt. 
Die Deckung der zusätzlichen Kosten in Höhe von 129.099,52 € erfolgt ebenfalls aus dem PSP-Element 
5-010604-900-01100-300-1 "Sanierung Neues Kurhaus" in Verbindung mit der Kostenart 78480000.

Die Mittelbereitstellung erfolgt beim PSP-Element 5-030101-900-00100-992-3 "RLT Sanierung und 
Beschaffungen" in Verbindung mit der Kostenart 78310000 in Höhe von 129.099,52 €.

3. Beschluss
Gemäß § 60 GO NRW treffen die Unterzeichner/innen folgende Dringlichkeitsentscheidung:
Zum Abschluss der bereits durch die Dringlichkeitsentscheidung vom 04.08.2021 beschlossenen Beschaffung 
von 280 mobilen Luftfiltergeräten für sämtlich städt. Grundschulen zum schnellmöglichen Zeitpunkt werden 
über die bereits bereitgestellten 980.000 € hinaus weitere Mit ig
bereitgestellt.

Aachen, den 9.08.2021

Grüne-Fraktion
Ratsmitglied

DIE Linke 
Ratsmitglied

FDP Fraktion 
Ratsmitglied
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